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RS OGH 1973/9/6 5AZR182/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1973

Norm

AngG §8

Rechtssatz

Ist der Arbeiter wegen der Folgen eines mißglückten Selbstmordversuches arbeitsunfähig krank, so erhält er keine

Lohnfortzahlung nach dem LohnfortzahlungsG.

Schlagworte

*D*, Angestellte, Fortzahlung, Verhinderung, Dienstverhinderung, Entgelt, Suizid, Erkrankung, LFZG, Lohn, Gehalt,

Zahlung
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